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Muster Schutzvertrag 
 
zwischen dem Tierschutzverein 
Cani F.A.I.R. e.V. 
 
Vermittlerin: XXX eMail: XXXt@canifair.de  
 
Zieladresse des Vertrages: 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Email: XXX@canifair.de   Fax: XXX 
 
 
und dem zukünftigen Tierhalter: 
Frau/ Herr: XXX     
 Straße:       Handy:  
PLZ/Ort:                                           Festnetz:  

Geburtstag:     E-Mail:  
 
Personalausweisnummer:    gültig bis:   

 

Gegenstand des Vertrages ist folgender Hund:  
Name (alt/ggf. Neu):  XXX Rasse:  
Geschlecht:   Kastriert:   
Größe: Farbe:   

Alter: geb. ca: Gechipt:   
Anreisedatum des Hundes (unbedingt auszufüllen):    
 
Impfungen: Siehe Impfpass des Hundes (Erhalt bei Übergabe des Tieres) 
 
Bemerkungen:  
 
Schutzgebühr: netto   XXX  € 
 7 % Umsatzsteuer      XXX  €  
 Gesamt XXX  € 
 
Kontoverbindung (Überweisung der Schutzgebühr bitte vor Erhalt des Tieres): 
 
Kontoinhaber:   Cani F.A.I.R. e.V. 
Kreditinstitut:   Volksbank Mönchengladbach 
Kontonummer/BLZ:  2021267018 / BLZ 310 605 17   
IBAN / BIC   IBAN DE06 3106 0517 2021 2670 18  /  BIC GENODED1MRB 
 
 
     Ja, ich möchte den Emailnewsletter von Canifair bekommen (4x im Jahr)    
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1. Der zukünftige Tierhalter verpflichtet sich, das aufgenommene Tier den vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Bedingungen gemäß und entsprechend der Verankerung der Tierrechte im 
Gesetz zu halten und zu pflegen. 

 

2. Das Tier darf nicht als Kettenhund oder im Zwinger gehalten werden und muss bei 
entsprechender Jahreszeit stets Zugang zu beheizten Räumen haben. 

 

3. Dem Tier ist genügend Auslauf zu gewähren, die Ernährung muss den Ansprüchen des Hundes 
gerecht werden. 

 

4. Das Tier darf nicht für züchterische Zwecke oder andere gewerbsmäßige Zwecke verwendet 
werden. 

 

5. Eine Kastration wird aus tierschutzrechtlichen Gründen dringend empfohlen, sofern sie nicht 
schon vorgenommen wurde. 

 

6. Für auftretende Krankheiten und deren Folgeerscheinungen nach Abgabe kann die vermittelnde 
Tierschutzorganisation oder deren Vertretung nicht haften, außer bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 

 

7. Abhanden gekommene oder verunglückte Tiere sind der vermittelnden Tierschutzorganisation 
sofort zu melden. 

 

8. Eine Weitervermittlung, Veräußerung oder Weitergabe des Tieres an Dritte ist nur durch die 
Abwicklung durch die verantwortliche Tierschutzorganisation oder nach individueller Absprache 
mit dieser möglich. 

 

9. Eine Tötung des Tiers darf nur aus medizinischer Indikation erfolgen und muss von einem 
Tierarzt durchgeführt und entsprechend von diesem dokumentiert werden. Cani F.A.I.R. e.V. 
muss informiert werden. 

 

10. Die zukünftigen Tierhalter sind damit einverstanden, dass Cani F.A.I.R. e.V. durch seine 
Vertretung, Vor- und/oder Nachkontrollen durchführt. Dieser Vertrag kommt erst nach einer 
positiven Platzkontrolle zustande. Eine Vorkontrolle kann durch Referenzen ersetzt werden, z.B. 
durch dem Verein gut bekannte Personen oder durch tierärztliche Auskunft,  durch ein 
persönliches Kennenlernen auf der Pflegestelle, sowie durch vorangegangene Adoption. 

 

11. Können eine oder mehrere aufgeführte Vermittlungsbedingungen für das Tier nicht permanent 
erfüllt werden, ist die vermittelnde Tierschutzorganisation und/oder deren Vertreter zur sofortigen 
Rückholung des Tieres auf Kosten des zukünftigen Tierhalters berechtigt. 

 

12. Die zukünftigen Tierhalter unterstützen durch eine einmalige Schutzgebühr in Form eines 
Hilfszuwendungsbeitrages die Arbeit von Cani F.A.I.R. e.V. und deren Vertreter. Die Schutzgebühr 
wird bei einer Rückgabe des Hundes an Cani F.A.I.R  e.V. nicht erstattet, es sein denn, dass 
grobe Fahrlässigkeit seitens des Vereins bei der Vermittlung vorliegt oder der für den Verein 
tätige Vermittler bewusst wichtige Informationen über das Tier zurückgehalten hat. Für 
unzureichende Informationen seitens des ungarischen Tierheims und deren Vertreter wird keine 
Haftung übernommen. 

 

13. Der neue Tierhalter verpflichtet sich, innerhalb von 4 Wochen nach Übernahme des Hundes dem 
Verein Cani F.A.I.R. e.V.  ein Foto des Hundes in seinem neuen Zuhause zukommen zu lassen. 
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14. Im Falle einer Rückgabe des Tieres an den Verein Cani F.A.I.R. e.V., verpflichtet sich der 
zukünftige Tierhalter, das Tier ausschließlich an Cani F.A.I.R. e.V. oder an eine von Cani F.A.I.R. 
e.V. genehmigte und kontrollierte Stelle zu geben. 
Cani F.A.I.R. e.V. bemüht sich im Falle einer Tierrückgabe um schnellstmögliche Organisation 
einer alternativen Unterbringung. Der Tierhalter verpflichtet sich zur Unterstützung der Platzsuche 
durch Bereitstellung aktueller Informationen und Fotos des Tiers. Die Verbringung des Tiers in 
eine Pflege- oder neue Endstelle ist vom zukünftigen Tierhalter vorzunehmen, sofern im 
zumutbaren Umkreis (100 km). Sollte eine sofortige Tierabgabe unumgänglich sein, so ist das 
Tier vom Halter in eine qualifizierte Tierpension zu geben. Die Kosten für die ersten 10 Tage der 
Unterbringung gehen zu Lasten des Tierhalters. 

 
15. Haftungsausschluss 

Der Tierschutzverein Cani F.A.I.R. e.V. übergibt Fund- bzw. Abgabetiere. Der Tierhalter hat vor 
Vertragsabschluss alle verfügbaren Informationen über den Hund erhalten und ihm ist die 
Beschaffenheit des Hundes bekannt. 
Etwaige Rechte des Tierhalters wegen eines Sachmangels oder Schadensersatz nach §694 BGB 
sind ausgeschlossen, allerdings mit Ausnahme vorsätzlich zu vertretender oder arglistig 
verschwiegener Mängel oder Gefahr drohender Beschaffenheit des Hundes. 
 
Der Tierschutzverein Canifair e.V. erklärt, dass er keine ihm bekannten Mängel oder Gefahr 
drohende Beschaffenheit des Hundes, arglistig verschwiegen hat, auf die der Tierhalter 
angesichts ihrer Bedeutung und des sonstigen Zustandes des Hundes einen Hinweis erwarten 
dürfte. 

 
16. Salvatorische Klausel 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berühren die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. 
Sie haben nicht die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Die 
unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen sind so umzudeuten, dass der mit ihnen 
beabsichtigte, wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Ist eine Umdeutung nicht möglich, sind die 
Beteiligten verpflichtet, eine Vereinbarung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen oder nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 
Canifair e.V. ist verpflichtet, alle Vermittlungsdaten von aus dem Ausland anreisenden Hunden beim 
jeweils zuständigen Veterinäramt anzumelden. 
 
Ich habe den Vertrag gelesen, verstanden und akzeptiere die Vertragsbedingungen. 
 
Datum: XXX 
 
 
Unterschrift CaniF.A.I.R. e.V. 
XXX 
 
Ort / Datum / Unterschrift des zukünftigen Tierhalters 
 
_________________________ / _________________________________________ 


